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B 47 

 

Massnahmenprogramm 2020-2024 zum Schutz vor Naturgefahren, 

Entwurf Kantonsratsbeschluss 

 

1. Antragsteller/in VBK 
Ziffer 2 (neu) 
Antrag: 
Der Kanton Luzern koordiniert die Ausscheidung der Gewässerräume mit den 
Nachbarkantonen. Die Abstände und Masse gemäss Gewässerschutzverordnung 
des Bund sind einzuhalten, aber so gering wie möglich zu halten. 

 
 
 


